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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 

Vorab per E-Mail 

Bundeszentralamt für Steuern 
Fachaufsicht Zentrale Zulagenstelle 
für Altersvermögen 
- Referat St II 3 ­
11055 Berlin 

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

BEARBEITET VON OAR'in Schulz 

REFERAT/PROJEKT Referat IV C 3 

TEL +49 (0) 30 18 682­2792 (oder 682­0) 

FAX +49 (0) 30 18 682­88 2792 

E­MAIL IVC3@bmf.bund.de 

DATUM 28. September 2009 

BETREFF	 Rentenbezugsmitteilungsverfahren (§ 22a Absatz 1 EStG); 
Aktualisierung der Bestimmung von Inhalt und Aufbau des für die Durchführung des 
Rentenbezugsmitteilungsverfahrens zu übermittelnden Datensatzes 

BEZUG	 Mein Schreiben vom 30. Juli 2009
 
- IV C 3 - S 2257-c/07/10012; DOK-Nr. 2009/0512243 ­

ANLAGEN	 1 

GZ IV C 3 - S 2257-c/07/10012 
DOK	 2009/0621693
 

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)
 

Beiliegend übersende ich Ihnen den geänderten Datensatz für das Rentenbezugsmitteilungs­

verfahren mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Ich bitte, die Datei zur Bestimmung von Inhalt und Aufbau des für die Durchführung des 

Rentenbezugsmitteilungsverfahrens zu übermittelnden Datensatzes im Internet auf Ihrer Ho­

mepage entsprechend anzupassen. Hierbei bitte ich folgenden Hinweis aufzunehmen: 

„Im Datensatz für das Rentenbezugsmitteilungsverfahren sind die sich aus dem Eigenheim­

rentengesetz vom 29. Juli 2008 (BGBl I S. 1509) und dem geänderten amtlichen Vordruck 

nach § 22 Nummer 5 Satz 7 EStG ergebenden Änderungen eingearbeitet worden. So wurde 

u. a. entsprechend dem geänderten amtlichen Vordruck der Baustein 06 zur Kennzeichnung 

von Garantieleistungen aufgenommen. Der geänderte Datensatz ist ab dem 1. Oktober 2009 

zu verwenden. Hierbei sind die neuen optionalen Felder allerdings erst für Rentenbezugsmit­

teilungen ab dem Veranlagungszeitraum 2009 zu befüllen. Somit ergeben sich für die Renten-

www.bundesfinanzministerium.de 

http:www.bundesfinanzministerium.de


 

 

               

          

 

  

   

Seite 2 bezugsmitteilungen der Veranlagungszeiträume 2005 bis 2008 keine Änderungen, so dass der 

bisher veröffentlichte Datensatz für diese Meldungen weiterhin genutzt werden kann.“ 

Im Auftrag
 

Dr. Myßen
 


